
SOZIAL- UND 

INNOVATIONSFONDS 

       Was dem Einzelnen nicht möglich ist, 
          das vermögen viele. 

 

             (Friedrich Wilhelm Raiffeisen) 
 

Damit auch Schülerinnen und Schülern aus finanziell schwachen oder in Not geratenen Familien die 
Möglichkeit gegeben werden kann, unsere Schule zu besuchen, wurde mit dem Sozial- und 
Innovationsfonds ein kapitaldeckendes Verfahren entwickelt, um diese Schüler/innen im Sinne der 
im Grundgesetz verankerten Teilhabegerechtigkeit finanziell zu unterstützen. 

Ergänzend hierzu unterstützt dieser Sozial- und Innovationsfonds auch Innovationen an der 
Schule, die als Qualitätsentwicklung zum dauerhaften Erhalt des Schulstandortes beitragen und 
über den Regelbedarf der Unterrichtsversorgung hinausgehen. 

Der Sozial- und Innovationsfonds wird durch Kapitaleinlagen gebildet. Aus dem Kapitalertrag 
dieses Fonds werden die finanziellen Mittel an bedürftige Schüler/innen sowie die 
förderungswürdige Innovationsprojekte entnommen. 

Die Überwachung des Sozial- und Innovationsfonds und seiner Aufgaben erfolgt durch ein 
Gremium. 

 

Zufluss in den Fonds: 

- Mtl. Beitrag in Höhe von 3,00 EUR pro Familie (Abbuchung erfolgt 1x jährlich 
im Oktober 36,00 EUR) 

- Verzicht auf Geschwisterermäßigung bei mehreren Kindern an unserer Schule oder 
Partnerschulen (Ev. Firstwaldgymnasium Mössingen oder Ev. Blaulach-Gymnasium 
Kusterdingen) 

- Freiwillige Spenden von Eltern oder Dritten 

Für den erbrachten Beitrag wird Ihnen eine Spendenbescheinigung ausgestellt. 

Das Tolle daran ist: Die Schulstiftung verdoppelt Ihren Beitrag! 

Die Beitragssumme wird dann dem Kapitalstock zugeführt und die Einlagen verzinst. 

 

Ausschüttung des Fonds: 

Jedes Jahr steht ein Etat für die Unterstützung finanziell schlechter gestellter oder in Not geratener 
Familien zur Verfügung. 

Diese Familien können bis spätestens 30.06. eines Jahres für das darauffolgende Schuljahr einen 
schriftlichen Antrag zur Bezuschussung des Schulgeldes bei der Verwaltung der Schule stellen.  

 
Grundlage zur Berechnung, ob und in welcher Höhe ein Zuschuss gewährt werden kann, ist der 
letzte verfügbare Einkommenssteuerbescheid der Eltern. 
 
 
Zur Finanzierung von Innovationsprojekten an der Schule findet ein Austausch zu Ideen, 
Vorschlägen und deren Umsetzung zwischen den Mitgliedern des Elternbeirates und der 
Schulleitung statt. 
 

gez. Verwaltung 
Januar 2023 


